
Zu Allerheiligen geden-
ken die Menschen ihrer
verstorbenen Angehöri-

gen – auch jener Verstorbe-
net, die als militärische und
zivile Kriegsopfer hier ihre
letzte Ruhestätte gefunden
haben. „Würden wir dieser
Toten nicht gedenken, so wä-
re es, als würden sie ein
zweites Mal sterben“, steht
als Kernauftrag über deren
Gräber und Gedenkstätten.
Diese Aufgabe hat das Öster-
reichische Schwarze Kreuz
(ÖSK) übernommen, dessen
Tätigkeit durch Spenden er-
möglicht wird und das zu Al-
lerheiligen um Spenden zur
Erhaltung der Anlagen bittet.  

Die Pflege dieser Gräber
dient nicht dazu, die Vergan-
genheit und das Gestrige heraufzube-
schwören, sondern um die Opfer von
damals eine Mahnung in der Gegen-
wart sprechen zu lassen. Daran zu erin-
nern, dass gerade erst ein Jahrhundert
vergangen ist, in dem zwei Weltkriege
nicht nur Nationen, sondern beinahe je-
de Familie erschütterten.  

Im Gegensatz zu anderen Staaten, in
denen die Kriegsgräberfürsorge aus-
schließlich behördlicherseits wahrge-
nommen wird, steht der Republik

Österreich das ÖSK – auf Vereinsbasis
– österreichweit und international mit
seinen durchwegs ehrenamtlichen Hel-
fern für den Großteil der Kriegsgräber-
arbeit zur Verfügung. Damit steht das
ÖSK in der Aktion „Jahr der Freiwilli-
gen“ im Spitzenfeld aller einschlägigen
Organisationen. 

Die staatliche Kriegsgräberfürsorge
wird über das Bundesministerium für
Inneres und die Landeshauptleute in
mittelbarer Bundesverwaltung abge-

wickelt. Das ÖSK arbeitet
mit dem Bundesheer, dem
Kameradschaftsbund, dem
Östereichischen Roten
Kreuz, den Freiwilligen Feu-
erwehren und dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge (VDK) zusam-
men, ebenso mit den Behör-
den und einschlägigen Orga-
nisationen in den ehemaligen
Kronländern der Monarchie
sowie in Italien und in Russ-
land. 

Gesetzliche Grundlagen.
Die Gräber der Kriegstoten
unterliegen nicht der turnus-
mäßigen Auflassung, wie
dies auf Zivilfriedhöfen üb-
lich ist. Die gesetzlichen
Grundlagen dafür sind für

Österreich im Friedensvertrag von St.
Germain, Artikel 171 aus 1919, in den
Bundesgesetzblättern Nr. 175/1949
und Nr. 152/1955, sowie im Artikel 19
des Staatsvertrags 1955 verankert. 

Österreich wurden dadurch Aufga-
ben zugewiesen, deren Durchführung
konkrete Maßnahmen und die Beistel-
lung öffentlicher Mittel erforderlich
machten. Diese waren seit jeher nicht
in ausreichendem Maße vorhanden. Es
hat sich daher als notwendig erwiesen,
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Kriegsgräberpflege: Gardesoldaten im Arbeitseinsatz auf dem
Wiener Zentralfriedhof.

Gemeinsam Verantwortung tragen  
Das Bundesministerium für Inneres und das Österreichische Schwarze Kreuz kooperieren bei der

Kriegsgräberfürsorge und halten das Gedenken an die Kriegsopfer wach.

Kooperation BMI und ÖSK
Die Republik Österreich ist auf-

grund des Staatsvertrages von 1955
und der Kriegsgräberfürsorgegesetze
von 1948 verpflichtet, alle auf öster-
reichischem Bundesgebiet befindli-
chen Kriegs- bzw. Opfergräber – etwa
900 Anlagen – dauernd zu belassen
und würdig zu erhalten. Das Bundes-
ministerium für Inneres ist staatlicher-
seits für die Kriegsgräberfürsorge ver-
antwortlich und wird bei dieser Aufga-
be neben Gemeinden und Privaten vor
allem vom Österreichischen Schwarz-
en Kreuz (ÖSK) unterstützt, der sich
die Kriegsgräberfürsorge zur Aufgabe

gemacht hat. Seit
seiner Gründung im
Jahr 1919  besteht
mit dem Verein ei-
ne enge Zusammen-
arbeit. Seine Mit-
glieder haben sich

in den letzten Jahrzehnten freiwillig
um zahllose Soldaten- und Opfergrä-
ber bemüht und bemerkenswerte Lei-
stungen bei der Schaffung und In-
standhaltung von Kriegsgräberanlagen
im In- und Ausland erbracht – ohne
Unterschied von Nation, Rasse und
Religion. Das ÖSK hat sich neben der
Gräberpflege auch zur Aufgabe ge-
macht, bisher unbekannte Kriegstote

namentlich zu identifizieren sowie das
Schicksal bis heute vermisster Kriegs-
opfer aufzuklären. Damit wird den An-
gehörigen ein humanitärer Dienst er-
wiesen.

Kriegsgräberarbeit ist auch ein Bei-
trag zur Völkerverständigung und da-
mit zur Völkerversöhnung. Darüber
hinaus sind Kriegsgräber Gedenkstät-
ten, die uns zum Erhalt des Friedens
mahnen. Die humanitäre und frieden-
serhaltende Tätigkeit der freiwilligen
und ehrenamtlichen Mitarbeiter des
ÖSK – und damit auch die Unterstüt-
zung der staatlichen Kriegsgräberfür-
sorge – wird ausschließlich durch
Spendengelder ermöglicht. 

K R I E G S G R Ä B E R F Ü R S O R G E



dem Staat zur Erfüllung dieser huma-
nitären Aufgabe eine zivile Organisati-
on zur Seite zu stellen. Das erfolgte in
einem Arbeitsübereinkommen zwi-
schen dem Bundesministerium für In-
neres und dem ÖSK, wobei die Verant-
wortlichkeit im BMI in der Sektion IV
(Service und Kontrolle) angesiedelt ist.
Das BMI und das ÖSK als Trägerver-
ein tragen gemeinsam die Verantwor-
tung über die Kriegsgräber. Allein in
Österreich werden 918 Kriegsgräberan-
lagen von den ÖSK-Landesgeschäfts-
stellen betreut.

Nach dem Fall der Mauern wurden
die Erhaltung und Ausgestaltung der
Kriegsgräber in den Ländern des ehe-
maligen Ostblocks verstärkt. Damit
verbunden, konnten unzählige Schick-
sale vermisster Menschen geklärt wer-
den. Gemäß der föderalistischen Struk-
tur des ÖSK liegt auch die Arbeit
außerhalb der Staatsgrenzen im Ver-
antwortungsbereich der Landesge-
schäftsstellen des ÖSK. 

Beispiele für die Arbeit im Ausland
sind Grabanlagen in der Bukowina im
Raum Czernowitz und der Kaiserjäger-
Friedhof in Huijce in der Ukraine, das
Mahnmal bei Wolgograd, dem ehemali-
gen Stalingrad, und der Soldatenfried-
hof Rossoschka sowie die Gefangenen-
friedhöfe in Ekaterinburg, Nowosibirsk
und an der Eismeerfront (Russland), die
Grabanlage bei Pohrlitz (Tschechien),
die Massengräber jüdischer Kriegsopfer
aus Wien und deutschen Städten in Ri-
ga (Lettland) sowie die unzähligen
österreichisch-ungarischen Soldaten-
friedhofe in Oberitalien, insbesondere
der Marinefriedhof in Pula. Dazu kom-
men viele kleinere Friedhöfe und Grab-
anlagen für die Kriegsopfer.  

Mit „Friedenstreffen“, Gemeinde-
partnerschaften, Schulprojekten und
Kriegsgräberfahrten wird dabei der
Kontakt zu den Partnerorganisationen
im Ausland aufrechterhalten. Außer-
dem wird die Verwendung der vom
ÖSK bereitgestellten Mittel zur dorti-
gen Friedhofrestaurierung in Augen-
schein genommen. Neben der Pflege
von österreichischen Kriegsgräbern ge-
hen die Suche nach Kriegstoten und

Vermissten sowie die Benachrichti-
gung der Angehörigen durch das ÖSK
weiter. Sie bilden einen ständigen Auf-
trag für das Generalsekretariat und die
Landesgeschäftstellen. Dazu bedarf es
eines kontinuierlichen Spendenauf-
kommens, das bislang durch die
Sammlungen zu Allerheiligen sicher-
gestellt werden konnte. 

Die Generation der von Kriegswir-
ren unmittelbar und mittelbar Betroffe-
nen ist stetig im Abnehmen, damit
gleichlaufend das Verständnis für die
Kriegsgräberfürsorge. Aufgabe des
ÖSK ist es daher in den nächsten Jah-
ren, neue Formen des Spendenaufkom-
mens für die Gräbererhaltung zu fin-
den. Die Alternative bei Nichtzustan-
dekommen der erforderlichen Mittel
wäre eine schrittweise Rückgabe ein-
zelner Kriegerfriedhofanlagen in Öster-
reich in die unmittelbare Verantwor-
tung des BMI. Deshalb gilt es vor al-
lem, das Interesse wach zu halten und
insbesondere die Jugend für die Frie-
densarbeit zu interessieren und zu ge-
winnen. Das ÖSK veranstaltet deshalb
auch „Jugendlager“ im In-und Aus-
land, gemeinsam mit der Feuerwehr
und auch mit Schulklassen. Soldaten
des Bundesheeres leisten einen freiwil-
ligen Arbeitseinsatz bei der Instandhal-
tung von Kriegerfriedhofsanlagen in
Österreich. Unter dem Titel „Begeg-
nungen“ wird derzeit ein Projekt mit
Schulen und einem privaten Trägerver-
ein ins Leben gerufen. Dabei werden
das Umfeld und Leben gefallener oder
vermisster Soldaten aufgearbeitet und
sie aus der Vergessenheit geholt.
Kriegsgräberarbeit ist daher ein bedeu-
tender Beitrag zur Völkerverständi-
gung und zur Versöhnung.  

Alexander Barthou
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Kriegsgräberbetreuung im Ausland: Gymnasiasten der Theresianischen Militärakademie Wiener Neustadt im Friedenseinsatz
auf dem Marinefriedhof Pula; Wolgograd: Mahnmal in Pestschanka für die österreichischen Opfer von Stalingrad.

„Arbeit für den Frieden!“
Das Österreichische Schwarze

Kreuz (ÖSK) besteht seit 1919. In
allen Bundesländern befinden sich
Geschäftsstellen; das Generalsekre-
tariat hat seinen Sitz in 1010 Wien,
Wollzeile 9 (01-5123769, gense-
kr@osk.at). 

Präsident des ÖSK ist seit Mai
2011 der steirische Landtagsabge-
ordnete Ökonomierat Peter Rieser.
Vizepräsidenten der Historiker und
Leiter des Grazer Ludwig-Boltz-
mann-Instituts für Kriegsfolgenfor-
schung, Univ.-Prof. Dr. Stefan Kar-
ner, Nationalratsabgeordneter a. D.
Walter Murauer und der ehemalige
DDSG-Generaldirektor Dr. Heinz
Derfler. Generalsekretär des ÖSK
ist Oberst i. R. Alexander Barthou.
Der Wahlspruch des ÖSK lautet:
„Arbeit für den Frieden!“ 

Spendenkonto des ÖSK-Gene-
ralsekretariats: Raika Wien, BLZ
32 000, Konto Nr. 2.019.073,
IBAN: AT093200 000002019073;
BIC: RLNWATWW 

www.osk.at
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